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Relevanz des Themas Klimaschutz 

é in der Ortsentwicklung 
 

Klimaschutz 

Ą Verringerung der Treibhausgase/ CO2-Neutralität 

 

Klimafolgenbewältigung: 

Ą Abmilderung der Folgen von  

Å Hitze,  

Å Dürre,  

Å Starkregen/ Überschwemmungen,  

Å Hochwasser und  

Å Stürmen 
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Relevanz des Themas Klimaschutz 

CO2-Neutralität 
 

Heizung und Warmwasserbereitung sind für einen Großteil der CO2-Emissionen 

verantwortlich. 

 

Lange Lebensdauer der Gebäude 

Å erste Sanierung von Energiekonzept + technischer Ausstattung nach 20 ï 25 Jahren 

 

Noch längere Lebensdauer der städtebaulichen Strukturen 

Å  Beharrungskraft der technischen Infrastruktur und der Eigentumsstrukturen 

 

Ą Umsetzung von Einsparungen ist bei Neubauten/ Neubaugebieten einfacher als im 

Bestand.  
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Klimarelevante Vorschriften  

für die Bauleitplanung 
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Rechtliche Grundlage Inhalt 

Art. 20a GG Schutz der natürlichen Lebengrundlagen für 

künftige Generationen; Staatszielbestimmung 

Art. 141 Abs. 1 BV Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen als 

Verfassungsauftrag an die gesamte 

Staatsgewalt, auch Gemeinden 

§ 1 Abs. 6 BauGB Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse (Nr. 1) 
Å Sport, Freizeit, Erholung (Nr. 3) 

Å Landschaftsbild (Nr. 5) 

Å Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima, 

Landschaft, biologische Vielfalt (Nr. 7 lit. a) 

Å Umweltbezogene Auswirkung auf den Menschen und 

seine Gesundheit (Nr. 7 lit. c) 

Å Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und 

effiziente Nutzung von Energie (Nr. 7 lit. f) 

Å Abwässer (Nr. 7 lit. e) 

Å Landschaftspläne (Nr. 7 lit. g) 

Å Luftqualität (Nr. 7 lit. h) 

Å Die Belange der Versorgung, insbesondere mit Energie 

und Wasser, einschl. der Versorgungssicherheit (Nr. 8 lit. 

e) 

Å Hochwasserschutz (Nr. 12) 



Klimarelevante Vorschriften  

für die Bauleitplanung 
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Rechtliche Grundlage Inhalt 

In der Bauleitplanung zu berücksichtigende 

Belange zu Klimaschutz, Klimaanpassung und 

Energie 

§ 1a Abs. 2 BauGB Bodenschutzklausel 

§ 1a Abs. 3 BauGB Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 

§ 1 Abs. 5 BauGB Klimaschutz und Klimaanpassung als 

Planungsdirektive in der Bauleitplanung 

§ 1a Abs. 5 BauGB Klimaschutz und Klimaanpassung als 

Abwägungsbelange in der Bauleitplanung 

Art. 24 BayGO Anschluss- und Benutzungszwang für 

Fernwärme in Neubau- und Sanierungsgebieten 

Art. 81. Abs. 1 Nr. 5 BayBO Bepflanzung unbebauter Flächen bebauter 

Grundstücke 



Gesetzliche Grundlage - BauGB  

Ä 1 Aufgabe, Begriff und Grundsätze der Bauleitplanung 
  

(1) Aufgabe der Bauleitplanung ist es, die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke in der 

Gemeinde nach Maßgabe dieses Gesetzbuchs vorzubereiten und zu leiten. 

(2) Bauleitpläne sind der Flächennutzungsplan (vorbereitender Bauleitplan) und der 

Bebauungsplan (verbindlicher Bauleitplan). 

(3) Die Gemeinden haben die Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für die 

städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist; die Aufstellung kann insbesondere bei 

der Ausweisung von Flächen für den Wohnungsbau in Betracht kommen. Auf die Aufstellung von 

Bauleitplänen und städtebaulichen Satzungen besteht kein Anspruch; ein Anspruch kann auch 

nicht durch Vertrag begründet werden. 

(4) Die Bauleitpläne sind den Zielen der Raumordnung anzupassen. 
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Gesetzliche Grundlage - BauGB  

Grundsätze der Bauleitplanung 
  

(5) Die Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, 

wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber 

künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit 

dienende sozialgerechte Bodennutzung unter Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse der 

Bevölkerung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern, 

die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln sowie den Klimaschutz und die 

Klimaanpassung, insbesondere auch in der Stadtentwicklung, zu fördern, sowie die städtebauliche 

Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln. Hierzu soll 

die städtebauliche Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen. 
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Gesetzliche Grundlage - BauGB  

Grundsätze der Bauleitplanung 
  

(6) Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere zu berücksichtigen:  

1. die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die Sicherheit 

der Wohn- und Arbeitsbevölkerung, 

(é) 

7. die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, 

insbesondere  

a) die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das 

Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt, 

b) die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des 

Bundesnaturschutzgesetzes, 

c) umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die 

Bevölkerung insgesamt, 
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Gesetzliche Grundlage - BauGB  

Grundsätze der Bauleitplanung 
  

(6) Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere zu berücksichtigen:  

(é) 

7. die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, 

insbesondere  

(é) 

d) umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter, 

e) die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern, 

f) die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie, 

(é) 
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Gesetzliche Grundlage - BauGB  

Grundsätze der Bauleitplanung 
  

(6) Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere zu berücksichtigen:  

(é) 

9. die Belange des Personen- und Güterverkehrs und der Mobilität der Bevölkerung, auch im 

Hinblick auf die Entwicklungen beim Betrieb von Kraftfahrzeugen, etwa der Elektromobilität, 

einschließlich des öffentlichen Personennahverkehrs und des nicht motorisierten Verkehrs, unter 

besonderer Berücksichtigung einer auf Vermeidung und Verringerung von Verkehr ausgerichteten 

städtebaulichen Entwicklung, 

(é) 

12. die Belange des Küsten- oder Hochwasserschutzes und der Hochwasservorsorge, insbesondere 

die Vermeidung und Verringerung von Hochwasserschäden, 

(é) 
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Gesetzliche Grundlage - BauGB  

Grundsätze der Bauleitplanung 
  

(7) Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die öffentlichen und privaten Belange 

gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. 
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Gesetzliche Grundlage - BauGB  

Ä 1a  Ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz 
  

(1) Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die nachfolgenden Vorschriften zum Umweltschutz 

anzuwenden. 

(2) Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; dabei sind zur 

Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die 

Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von 

Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie 

Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. Landwirtschaftlich, als Wald oder 

für Wohnzwecke genutzte Flächen sollen nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden. (é) 
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Gesetzliche Grundlage - BauGB  

Ä 1a  Ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz 
  

(é) 

(5) Den Erfordernissen des Klimaschutzes soll sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel 

entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel dienen, Rechnung 

getragen werden. Der Grundsatz nach Satz 1 ist in der Abwägung nach § 1 Absatz 7 zu 

berücksichtigen. 
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Klimarelevante Entwurfsfaktoren 
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Klimarelevante Faktoren  

im (städtebaulichen) Entwurf 

Städtebauliches Konzept/ Erschließungskonzept: 

 

Å Topographie (Ą  Exposition/ Besonnung, Wind-Chill-Effekte) 

Å Lage zur übrigen Siedlungsfläche (Ą Mobilitätszwänge, Länge 

äußere Erschließung/ Leitungsnetz) 

Å Nutzungsdichte (Ą Flächenbedarf für Gebäude und Verkehr/ innere 

Erschließung, Verkehrsmittelwahl, Verkehrsleistung/ Energiebedarf 

Verkehr) 

Å Baustrukturen (Ą Energiebedarf für Gebäude, Energieverluste der 

Gebäude) 

Å Grünordnung (Ą Verdunstung, saisonale Beschattung) 

Å Freiflächen (Ą Vegetationsflächen, Versickerungsflächen, 

Durchlüftung)  
 

Abb.: Verhältnis der Wärme abstrahlenden Aussenhülle A zum beheizten Volumen V des Gebäudes 

(Energie und Ortsplanung, Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern, 2010) 
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Klimarelevante Faktoren  

im (städtebaulichen) Entwurf 

Ideal: 

 

Å Leicht geneigter Südhang 

Å Kompakter Siedlungskörper mit guter Erreichbarkeit der Einrichtungen der 

Daseinsgrundfunktionen (Versorgung, Bildung, Arbeit, Sozialesé) 

Å Hohe Flächeneffizienz bei geringer gegenseitiger Verschattung 

Å Kompakte Baukörper mit geringem A/V-Verhältnis 

Å Starke Durchgrünung ohne Verschattung der Gebäude, Fassadenbegrünung 

Å Dichteausgleich durch gemeinschaftlich nutzbare Grünflächen als Klimazonen 

(Durchlüftung, Wasserrückhaltung, Versickerung, Verdunstung)   

und zur Aufnahme attraktiver Fußwege 
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Abb.: Senkung des Heizwärmebedarfs 

durch kompakte Baukörper 

(Energie und Ortsplanung, Oberste 

Baubehörde im Bayerischen 

Staatsministerium des Innern, 2010) 

 



Klimarelevante Faktoren  

im (städtebaulichen) Entwurf 

Beispiele: Topographie 
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Fotos: © O.Prells 
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Klimarelevante Faktoren  

im (städtebaulichen) Entwurf 

Beispiele: Verkehr, Mobilitätszwänge 
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Klimarelevante Faktoren  

im (städtebaulichen) Entwurf 

Beispiele:  

erzwungene 

Mobilität 
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Klimarelevante Faktoren  

im (städtebaulichen) Entwurf 

Beispiele: 

erzwungene 

Mobilität 
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Klimarelevante Faktoren  

im (städtebaulichen) Entwurf 

Beispiele: Verkehr, Mobilitätsanreize 
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Klimarelevante Faktoren  

im (städtebaulichen) Entwurf 

Beispiele: Dichte, Freiflächen 
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Klimarelevante Faktoren  

im (städtebaulichen) Entwurf 

Beispiele: Regenwasserableitung 
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Klimarelevante Faktoren  

im (städtebaulichen) Entwurf 

Beispiele: Erschließung 
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Klimarelevante Faktoren  

im (städtebaulichen) Entwurf 

Beispiele: Erschließung, Oberflächengestaltung 
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Klimarelevante Faktoren  

im (städtebaulichen) Entwurf 

Beispiele: Oberflächengestaltung 
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Klimarelevante Faktoren  

im (städtebaulichen) Entwurf 

Beispiele: Oberflächengestaltung 
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Klimarelevante Faktoren  

im (städtebaulichen) Entwurf 

Beispiele: Oberflächengestaltung 
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Klimarelevante Faktoren  

im (städtebaulichen) Entwurf 

Beispiele: Oberflächengestaltung 
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Klimarelevante Faktoren  

im (städtebaulichen) Entwurf 

Beispiele: Fassadenbegrünung 
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Klimarelevante Faktoren  

im (städtebaulichen) Entwurf 

Beispiele: Begrünung 
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